
Bundesrat Drucksache 652/11 (Beschluss) 
  

10.02.12 

 

 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946 

Beschluss 
des Bundesrates 

 
 
 
 

 
 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Leitlinien für transeuropäische Telekommunika-
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Der Bundesrat hat in seiner 892. Sitzung am 10. Februar 2012 gemäß §§ 3 und 5 
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Der Bundesrat begrüßt es, dass die Kommission eine stärkere Unterstützung 
von Breitband-Hochgeschwindigkeitsnetzen beabsichtigt. Der Bundesrat teilt 
die Auffassung der Kommission, dass solche Netze in vielen Regionen nicht 
ohne öffentliche Unterstützungsmaßnahmen entstehen werden. 

2. Der Bundesrat bittet um Klarstellung, dass der Fokus der Maßnahmen nicht 
schwerpunktmäßig im Bereich transeuropäischer Netze liegen kann. Vielmehr 
liegt das Problem beim Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen weit über-
wiegend in fehlenden regionalen Netzen, also in der "letzten Meile". Darauf 
sollten die von der EU vorgesehenen Maßnahmen konzentriert werden; För-
derungen von Backbone-Netzen (überregionale Transportnetze) und Backhaul-
Netzen (regionale Verbindungsnetze) sollten unbeschadet dessen im Bedarfsfall 
(z. B. bei Projekten im grenznahen Bereich) möglich sein. Der Begriff des 
"europäischen Mehrwerts" sollte deutlich erkennbar auf regionale Netze 
Anwendung finden. 

3. Der Bundesrat hält es für erforderlich, die Zusammenhänge zwischen der CEF-
Förderung und der Förderung von Breitbandprojekten aus den Strukturfonds 
bzw. dem Kohäsionsfonds deutlicher herauszustellen. Eine Kombination aus 
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beiden Förderansätzen sollte grundsätzlich möglich sein. Die CEF-Förderung 
sollte nicht nur aus innovativen Finanzierungsinstrumenten bestehen, sondern 
auch aus Zuschüssen. 

4. Der Bundesrat bittet darum, den Bedarf an der Förderung digitaler Dienste noch 
einmal zu überprüfen. Denkbar wäre es, die Förderung davon abhängig zu 
machen, dass damit die Nutzung der zu schaffenden Breitbandnetze substantiell 
verbessert wird. 

5. Der Bundesrat hält es dringend für erforderlich, dass die Mitgliedstaaten und in 
Deutschland die Länder maßgeblichen Einfluss auf die Auswahl der aus CEF zu 
fördernden Breitbandprojekte haben. Des Weiteren sollte eine gleichmäßige 
Aufteilung der CEF-Mittel auf die Mitgliedstaaten vorgesehen und ein "Wind-
hundverfahren" vermieden werden. Ein entsprechendes Verfahren für die Aus-
wahl und Aufteilung der Projekte auf die Mitgliedstaaten ist in die Verordnung 
aufzunehmen. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang, den größeren Teil der 
Mittel auf die Mitgliedstaaten nach festen Quoten zu verteilen und den Rest in 
einem wettbewerblichen Verfahren zu vergeben. 

6. Der Bundesrat hat darüber hinaus folgende Hinweise: 

- Art, Inhalt und Umfang von Nationalen Hochgeschwindigkeitsplänen 
sollten im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen. 

- Breitbandprojekte sollten auch von kommunalen Trägern durchgeführt und 
gefördert werden können, soweit dies beihilferechtlich zulässig ist. 

- Breitbandprojekte sollten auch dann gefördert werden können, wenn sie nur 
ein kleineres Investitionsvolumen (z. B. mindestens 20 Millionen Euro) 
umfassen, wobei eine über Gemeindegrenzen hinausgehende Kooperation 
als Fördervoraussetzung vertretbar und sinnvoll erscheint. Eine ausschließ-
liche Förderung von Großprojekten ist abzulehnen. 

- Breitbandprojekte sollten auch dann gefördert werden können, wenn sie 
eine Bandbreite unterhalb von 100 Mbit/s im Download umfassen. Eine 
Mindestbandbreite von 30 Mbit/s erscheint sinnvoll. 

- Bei Kartierungsmaßnahmen und sonstigen Voruntersuchungen sollte auf in 
den Mitgliedstaaten vorhandene Unterlagen und Verfahren zurückgegriffen 
werden (in Deutschland z. B. auf den Breitbandatlas und den Infra-
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strukturatlas). In jedem Fall sollte der Aufwand für derartige Maßnahmen 
so gering wie möglich gehalten werden, unnötige Zeitverzögerungen bis 
zum tatsächlichen Beginn des eigentlichen CEF-Programms sollten ver-
mieden werden. 

- Delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Verordnung sind aus 
Sicht des Bundesrates nicht vertretbar. 

 


